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Oberwart,  am IA.ü5.2ü24

VERüRDNUNG

des  Gemeinderates  der  Stadtqemeinde  Oberwart  vom  14.Ü5.2ü24,  Zahl  A-2ü24-11  9C1-üü110,

mit  der  festgestelLt  wird,  dass  die Erschließung  durch  Straßen  und  VersorgungsLeitungen  gesichert  ist.

Auf  Grund  des  § 44 Abs.  1 Z 3 des Bgtd.  Raumplanungsgesetzes  2ü19,  LGBL.  Nr.  49/2019  i.d.g.F,  wird

verordnet:

§1

Die  widmungsgemäße  Verwendung  der  AufschLießungsgebiete  des  Grundstücks  Nr.  2336ü,  KG

Oberwart,  als BauLand-Betriebsgebiet  [BB)  ist zulässig,  weit  die Erschließung  dieses  Gebietes  durch

Straßen  und Versorgungsteitungen  gesichert  ist. Dadurch  wird  das Grundstück  Nr. 2336ü  der  KG

Oberwart  mit  einer  GesamtfLäche  von  4.982  m2 gänzLich  aLs BauLand-Betriebsgebiet  gewidmet.

§2

In der  in § 1 bezeichneten  Fläche  sind  damit  Baubewilligungen  sowie  Bewilligungen  von sonstigen  sich

auf  das  Gemeindegebiet  auswirkenden  Maßnahmen  auf  Grund  landesgesetzLicher  Vorschriften

zulässig.

§3

Diese  Verordnung  tritt  mit  Ablauf  der  Kundmachungsfrist  in Kraft.
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